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Seit Mitte November 2012 hatte Bundesgesund-
heitsminister Daniel Bahr (FDP) auf diesen Tag ge-
wartet: Am 1. Februar 2013 stimmt der Bundesrat 
endlich der nur unwesentlich veränderten Fassung 
der PID-Verordnung (PIDV) vom 14. November 
letzten Jahres zu. Die Verordnung regelt die An-
forderungen, unter denen PID-Zentren zugelassen 
werden können, klärt die Qualifikationen der dort 
zugelassenen Ärzte und legt ferner die Zusammen-
setzung, Verfahrensweise und Finanzierung der 
Ethikkommissionen fest, die über die Zulassung 
konkreter PID Fälle zu entscheiden haben. Bahr 
wertete den Segen des Länderparlaments nicht 
ohne Genugtuung als „vernünftigen Kompromiss“. 
Dass dies kein Grund zum Triumphieren ist, liegt 
auf der Hand. Mit einer kurzen Chronik der Ereig-
nisse sollen zunächst die komplexen Hintergründe 
der aktuellen Entwicklung erläutert werden.

Am 6. Juli 2010 sprach der BGH einen Berliner 
Frauenarzt frei vom „Vorwurf der missbräuchlichen 
Anwendung von Fortpflanzungstechniken nach § 1 
Abs. 1 Nr. 2 ESchG und der missbräuchlichen Ver-
wendung menschlicher Embryonen nach § 2 Abs. 1 
ESchG in drei Fällen“. Der Gynäkologe hatte in sei-
ner „Kinderwunschpraxis“ PID an mehreren Paaren 
durchgeführt und sich daraufhin selbst angezeigt. 
Er tat dies bewusst, um die Justiz unter Druck zu 
stellen und einen Präzedenzfall zu inszenieren. Die 
Bundesregierung sah sich genötigt, das ESchG von 
1990 zu überarbeiten und leitete dies in die Wege. 
Rund 18 Monate später, am 21. November 2011, wird 
durch das PräimpG das ESchG um den Art. 3a, „Prä-
implantationsdiagnostik; Verordnungsermächti-
gung“, erweitert. Das Gesetz enthält ein grundsätz-
liches Verbot der PID und bestimmt gleichzeitig 

diejenigen Fälle, in denen die Durchführung einer 
PID trotz des prinzipiellen Verbots ausnahmswei-
se zulässig sein soll. Die genaue Umsetzung dieser 
Vorgaben hatte der Gesetzgeber an eine PID-Ver-
ordnung gebunden, die im Nachgang zu erstellen 
und vom Bundesrat genehmigt werden musste. 
Nach weiteren 18 Monaten erschien der erste Re-
ferentenentwurf zur PID-Verordnung am 11. Juli 
2012 und entfachte eine große öffentliche Debatte. 
Ungeachtet vieler kritischer Stellungnahmen ver-
abschiedete das Bundeskabinett den Entwurf am 
14. November 2012 und wartete seitdem auf die Zu-
stimmung durch den Bundesrat.

Dem Gesundheitsminister zufolge hätte die 
Durchführung der PID ab Januar 2013 eigentlich 
beginnen sollen. Was hinderte den Bundesrat, dem 
Kabinettsbeschluss direkt zuzustimmen? Schon 
im Juli 2012 hatten sich der Deutsche Ethikrat und 
auch die Bundesärztekammer kritisch zum Referen-
tenentwurf geäußert.1 Auch vonseiten der Juristen-
Vereinigung Lebensrecht und zahlreicher anderer 
Verbände wurde mit schwerwiegenden Bedenken 
an den Bundesrat appelliert, der PID-Verordnung 
in ihrer jetzigen Form nicht zuzustimmen. Gemäß 
einer Umfrage des Ärzteblatts lehnten diese Ver-
ordnung aber nur sechs Bundesländer ab.2

Es waren vor allem drei Bereiche, in denen der 
Entwurf Kritikern zufolge einen zu großen Inter-
pretationsspielraum besitze bzw. noch unausgego-
ren sei.3 Die Anzahl der durchführenden Zentren 
sollte nicht offen gelassen werden. Bei den zu er-
wartenden schätzungsweise 250 – 400 Fällen/Jahr 
wären zwei bis drei PID-Zentren bundesweit aus-
reichend. Es fehlte weiter an Transparenz bei der 
Dokumentation und Handhabung der Daten zu den 
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durchgeführten PID, und es müssten Maßnahmen 
ergriffen werden, damit in den von den Ländern 
einberufenen Ethikkommissionen einheitlich vor-
gegangen werden könne. Der zentralen Dokumen-
tationsstelle, dem Paul-Ehrlich-Institut, müsse 
lediglich mitgeteilt werden, ob eine PID aufgrund 
einer Erbkrankheit oder aufgrund des Risikos einer 
Fehl- oder Todgeburt erfolgt sei. Auch sei es nicht 
notwendig, die Erbkrankheit zu melden, aufgrund 
derer die PID überhaupt erfolgt sei. Die Ethikkom-
missionen hätten im Grunde keine ethische Bewer-
tung vorzunehmen, denn sie dürften weder soziale 
noch psychologische Aspekte berücksichtigen. Ih-
nen obliegt eher eine verwaltungstechnische Funk-
tion zur Überprüfung der Formalia des Antrags. 
Der Präsident der Deutschen Bundesärztekammer, 
Frank Ulrich Montgomery, schlug daher vor, regel-
mäßige Treffen der Ethikkommissionen zur Dis-
kussion und Absprache der Entscheidungskriterien 
einzurichten, um deutschlandweit zu einer einheit-
lichen Spruchpraxis zu finden und so einem „Ethik-
kommissionen-Tourismus“ zuvor zu kommen.

Weitere Widersprüche und Unklarheiten der 
PID-Verordnung kamen Mitte November 2012 
beim 6. Bonner Symposium zur PID „Ein Jahr 
PID-Gesetz“ zum Vorschein.4 Darunter fällt die 
sogenannte Dreierregelung (vgl. § 1 Abs. 1 Satz 4 
ESchG), die verbietet, während eines Zyklus mehr 
als drei Eizellen zu befruchten. Dr. Ulrich Hilland 
vom Bundesverband der Reproduktionsmediziner 
sagte, dass diese Regelung ursprünglich für die 
IVF gegolten habe und für erfahrene Reprodukti-
onsmediziner nicht mehr kompatibel mit einer 
PID sei: Dafür seien mindestens 6 – 8 Embryo-
nen notwendig. Würde sich bei der genetischen 
Untersuchung herausstellen, dass die Hälfte den 
Defekt trägt, blieben noch 3 übertragungsfähige 
Embryonen zum Rücktransfer in den Uterus. Na-
türlich könnten theoretisch auch 8 gesunde Em-
bryonen nach dem Test vorliegen, von denen aber 
nur höchsten drei übertragen werden könnten. Die 
überzähligen müssten dann eingefroren werden. 
Hier gebe es gesetzlichen Regelungsbedarf.

Großen Diskussionsbedarf gab es im Rahmen 
dieser Tagung über den Umgang mit möglichen 
„Zufallsfunden“ bei der genetischen Untersu-
chung der Embryos. Würde beispielsweise neben 
der Untersuchung auf die Erbkrankheit Muko-
viszidose gleichzeitig noch eine Trisomie 21 fest-
gestellt, gäbe es dann die Pflicht, dies den Eltern 
mitzuteilen? Was würde passieren, wenn ein Arzt 
einen „falsch-positiven“ Embryo überträgt? Auch 
hier gebe es noch erheblichen Regelungsbedarf im 
Arzthaftungsrecht, der noch nicht bedacht worden 
sei, wie Medizinrechtler Prof. Dr. Dirk Olzen von 
der Universität Düsseldorf beanstandete.

Bei der jetzigen Beschlussfassung der PIDV 
wurden nur geringfügige Änderungen vorgenom-
men und somit kaum einer der von maßgeblichen 
Instanzen vorgebrachten Kritik Gehör geschenkt. 
Dies ist nicht verwunderlich, handelt es sich doch 
um eine rein politische Entscheidung, die von 
Mehrheiten getragen wird. Und diese Mehrheit 
war schon im November vorhanden gewesen. Nur 
wenige Bundesländer hatten ihre Einwände vorge-
bracht. Zur beschließenden Sitzung am 1. Februar 
lagen dem Bundesrat nur vom Land Nordrhein-
Westfalen und Sachsen-Anhalt konkrete Ände-
rungsvorschläge vor, die auch in die Beschlussfas-
sung aufgenommen wurden.

Die wichtigste Änderung betraf die Regulie-
rung der Anzahl durchführender PID-Zentren. 
Zum § 3 Abs. 2 bb sollen folgende Sätze hinzuge-
fügt werden:

„Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht. 
Bei notwendiger Auswahl zwischen mehreren ge-
eigneten Zentren oder Einrichtungen, die eine 
Zulassung beantragen, entscheidet die zuständige 
Behörde unter Berücksichtigung der öffentlichen 
Interessen, der Vielfalt der Bewerber und des Be-
darfs an Zentren für Präimplantationsdiagnostik.“

Der Gesetzgeber wollte damit erreichen, dass 
PID nur von wenigen Zentren durchgeführt werden 
soll. Nicht allein die Tatsache, dass eine Reproduk-
tionspraxis über das technisch-wissenschaftliche 
Know-How zur Durchführung einer PID verfüge, 
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führe automatisch zur Anerkennung als PID-Pra-
xis. Diese Voraussetzungen würden derzeit in 
Deutschland schätzungsweise 50 Praxen erfüllen. 
Dies erklärte Wolf-Michael Catenhusen, der stell-
vertretende Vorsitzende des Nationalen Ethikrates 
auf persönliche Anfrage. Es sei nun Aufgabe der 
Bundesländer, sich über den Bedarf an PID-Zentren 
abzusprechen und so auch die Qualitätssicherung 
zu garantieren. Dennoch müssen berechtigte Zwei-
fel daran geäußert werden, ob es in Deutschland 
gelingen wird, effektiv die Zahl an durchführenden 
Zentren gering zu halten und somit auch einer mög-
lichen „Vermarktung“ von PID entgegenzuwirken.

Die Beschlussfassung der PID-Verordnung hat 
auch die Anzahl der Ethikkommissionen nicht 
zahlenmäßig festgelegt. Jedem Bundesland obliegt 
die Einsetzung der Gremien. Wohl hat man von-
seiten des Gesetzgebers darauf geachtet, dass die 
Besetzung der Kommissionen genderkonform ge-
schlechtsparitätisch erfolgt (PIDV § 4) und dass die 
Bewertung des Antrags nicht nur in der Prüfung 
verwaltungstechnischer Vorgaben besteht (PIDV 
§ 6). Vielmehr hat die Prüfung der Anträge „unter 
Berücksichtigung der im konkreten Einzelfall maß-
geblichen psychischen, sozialen und ethischen Ge-
sichtspunkte“ zu erfolgen. Der Gesetzgeber hat es 
aber versäumt, durch Einsetzung einer bundeswei-
ten Ethikkommission ein einheitliches Vorgehen 
der Entscheidungsfindung aller Ethikkommissio-
nen zu gewährleisten. 

Im Hinblick auf die zu erwartende Zeit, die 
die Länder bei der Umsetzung der PID-Verord-
nung in ihre Rechtsgefüge benötigen werden, 
wurde die Umsetzungsfrist von sechs auf zwölf 
Monate verlängert.

Unterm Strich bleibt es vorerst beim unkla-
ren Rechtsrahmen für die Durchführung der 
PID in Deutschland. Mit den mehr oder weniger 
bloß kosmetischen Änderungen an der bereits im 
November vom Bundeskabinett beschlossenen 
PID-Verordnung hat sich der Staat eine wirksame 
Kontrolle über die PID-Praxis aus der Hand neh-
men lassen. Aufgrund fehlender Grenzziehungen 

hat er künftig weder eine Kontrolle über die zah-
lenmäßige Durchführung von PID noch wollte 
er die Indikationen klar festschreiben. So lässt er 
indirekt zu, dass sich im Laufe der Anwendung 
der PID stillschweigend das Indikationsspektrum 
von monogenen schweren Erbkrankheiten hin zu 
einem standardmäßigen Embryonen-Screening 
ausweiten wird. Auch in Frankreich hat man er-
lebt, wie die dort „eng begrenzte PID“ doch 2011 
zur Herstellung eines Designerbabys geführt hat.5 
Während es in Großbritannien die Indikation zur 
Selektion geeigneter Gewebespender für ein bereits 
lebendes krankes Geschwisterkind gibt, war dies in 
Frankreich verboten. Dort erlebt man jetzt faktisch 
eine Aufweichung der strengen Anwendung der 
PID. Zu befürchten ist deshalb, dass sich auch in 
Deutschland im Verlauf der Anwendung von PID 
eine Ausweitung der PID ergeben und auch indi-
rekt eine Indikationsliste erstellt wird: nämlich aus 
den Krankheiten der von den Ethikkommissionen 
zugelassenen Fälle. Hier wird sich langsam aber 
sicher doch ein Spektrum von Indikationen her-
auskristallisieren, auch wenn dies gesellschaftlich 
nicht befürwortet wird.

Was die schon jetzt vorhersehbaren Anwen-
dungsprobleme betrifft, hat sich auch hier der Ge-
setzgeber vor notwendigen Klärungen gedrückt. Er 
hätte die unmöglich einzuhaltende „Dreier-Rege-
lung“ rechtlich klären müssen. Vielleicht spekuliert 
er darauf, dass der sogenannten „liberalen“ Ausle-
gung der Dreierregelung, wie sie vor allem von der 
Kieler Rechtsgelehrten, Prof. Dr. Monika Frommel, 
vertreten wird, durch zu erwartende gerichtliche 
Verfahren Geltung verschafft wird.6

Im Hinblick auf die laufenden Überlegungen 
zur Neugestaltung des österreichischen Fortpflan-
zungsmedizingesetzes ist der Blick nach Deutsch-
land nur beschränkt hilfreich. Der Bundesrat 
hat zwar der PID-Verordnung zugestimmt, doch 
rechnet man mit der Umsetzung noch mindestens 
mit einem Jahr. Es war nicht zu erwarten, dass in 
Deutschland der vorgeburtlichen genetischen Dia-
gnostik „Tür und Tor“ geöffnet werden. Die heftige 
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Debatte um die ambivalent ausformulierte PID-
Verordnung sollte der österreichischen Regierung 
eine Mahnung zur Vorsicht sein. Es ist sicherlich 
anzuraten, den Gesetzentwurf zusammen mit der 
zur Umsetzung des Gesetzes notwendigen Verord-
nung zu erstellen und zu diskutieren.
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